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Thema

Wie über Hilfen zur Erziehung entschieden wird
Die Haltungen einzelner Jugendämter sind so maßgebend wie änderbar

■ Frank Eger

Die Zahl der Hilfen zur Erziehung ist zwi-
schen einzelnen Jugendamtsbezirken sehr
unterschiedlich. Neben Kriterien wie die
Lebenslagen der Familien, politisch-fiska-
lische Einflussnahmen, bestehende Ange-
botsstrukturen der Jugendhilfe und demo-
grafische Aspekte spielt dabei auch der
Wandel in der Organisation behördlicher
Entscheidungsprozesse eine große Rolle.

Die öffentliche Jugendhilfe, auf kommu-
naler Ebene von Stadt- und Kreisjugend-
ämtern repräsentiert, nimmt als Dreh-
scheibe der Jugendhilfe nach wie vor eine
zentrale Funktion in Fragen der Gewäh-
rung von Hilfen zur Erziehung ein. Äuße-
res Kennzeichen sind u. a. die dort zu tref-
fenden Entscheidungen über die Hilfege-
währung im Einzelfall. Das Endprodukt
dieser Prozesse ist infolge der im Einzel-
fall gewährten Hilfeform zu erkennen,
und die Gesamtheit der vonseiten eines
Jugendamtes gewährten Hilfen spiegelt
sich in den zu veröffentlichenden Fallzah-
len wieder.

Die Gründe für die je nach Jugend-
amtsbezirk unterschiedliche Inanspruch-
nahme einzelner Hilfeformen sind jedoch
seit jeher Anlass für Kontroversen (vgl.
LWV 1998: 3 ff). Der Fokus bisheriger
Untersuchungen zu dem Thema war bis-
her vornehmlich auf sozialstrukturelle
Verhältnisse, Angebotsstrukturen und de-
mografische Merkmale gerichtet. Dem
Wandel und der Durchsetzung organisa-
tionaler Merkmale im Hinblick auf ju-
gendamtliche Entscheidungsprozesse
wurde demgegenüber bisher nur in gerin-
gem Maße Aufmerksamkeit zuteil.

Eger (2008) hat zu diesem Thema mit
einer Organisationsuntersuchung in meh-
reren Beispielen die Lernprozesse eines
kommunalen Jugendamtes aus dem
nördlichen Rheinland-Pfalz nachgewie-
sen. Die bisherigen Untersuchungen
 verweisen übereinstimmend auf eine
Multikausalität, mithin eine Vielzahl der
 Ursachen für die je unterschiedliche Inan-
spruchnahme von Hilfen zur Erziehung
(vgl. LWV 1998: 23). Als maßgeblich
werden insbesondere die sozialen Ver-
hältnisse, also Lebenslagen der Familien,
politisch-fiskalische Einflussnahmen, be-
stehende Angebotsstrukturen der Jugend-
hilfe und demografische Aspekte bewer-
tet.

Sozialstrukturelle Bedingungen

Auf die Bedeutung sozialstruktureller
Bedingungen für die Inanspruchnahme
von Hilfen zur Erziehung wurde in einer
Vielzahl von Studien hingewiesen. Mit
den Hilfen zur Erziehung werden in der
Hauptsache Kinder, Jugendliche und Fa-
milien betreut, die aus belasteten Fami-
liensituationen kommen. Auch die Ver-
fasser des »1. Landesberichts Hilfen zur
Erziehung in Rheinland-Pfalz« (MASFG
2004: 198) kommen zu ähnlichen Ergeb-
nissen hinsichtlich der Inanspruchnahme
von Hilfen zur Erziehung in ihrer Ge-
samtheit in dem Bundesland: »Der Ten-
denz nach steigt die Inanspruchnahme
von Hilfen zur Erziehung, wenn sich die
soziostrukturellen Rahmenbedingungen
einer Kommune verschlechtern.«

Politisch-fiskalische
Einflussnahmen

Diese Kategorie verweist auf Vorgaben,
die aus kommunalpolitischen Gremien
oder seitens der Verwaltungsspitze steu-
ernden Einfluss darauf nehmen, in wel-
chem Umfang Hilfen gewährt werden

können. Die viel diskutierten (u. a. Her-
wig-Lempp 2008) Vorgänge in der Stadt-
verwaltung Halle stehen dafür als ein Bei-
spiel unter vielen. Das Feld der Hilfen zur
Erziehung ist in besonderem Maße anfäl-
lig für politische Steuerung, da entspre-
chende Vorgaben oftmals keinen Auf-
schrei der Adressaten auslösen.

Wechselwirkung zwischen
stationären und nicht -
stationären Erziehungshilfen

Das Institut für Sozialpädagogische
Forschung Mainz e. V. (ism Mainz) hat in
einer interkommunalen Vergleichsstudie
festgestellt: »Ambulante und teilstationä-
re Hilfen wirken bedarfsmindernd auf
Fremdunterbringungen.« (MASFG 2004)
Ob dieser Effekt eintritt, hängt insbeson-
dere mit konzeptionellen Merkmalen am-
bulanter und teilstationärer Hilfen zu-
sammen (Eger 2008). Insbesondere die
Zugangsschwelle zu ambulanten und teil-
stationären Hilfen ist ein für die Bedarfs-
minderung bei den stationären Hilfen
maßgeblicher Faktor.

Demografische Entwicklung

Die demografische Entwicklung ist
auch ein für die Bedarfsentwicklung bei
den Hilfen zur Erziehung relevanter Fak-
tor. So werden ab dem Jahr 2010 auf-
grund des demografischen Wandels dieje-
nigen Altersgruppen deutlich abnehmen,
die am stärksten die Nachfrage nach Hil-
fen zur Erziehung prägen (MASFG 2004:
198).

Haltungen der Jugendämter

Die bisherigen Ausführungen geben be-
reits zu erkennen, dass die Gewährleis -
tung der Hilfen zur Erziehung äußerst
komplexen Faktoren unterliegt. Frühe
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Untersuchungen der Autoren des LWV
Württemberg-Hohenzollern (1998: 17)
verweisen darüber hinaus auf die mögli-
che Relevanz der »Arbeitsweisen und Ar-
beitsbedingungen« in Jugendämtern und
subsumieren darunter die Bedeutung
unterschiedlicher Perspektiven (Jugend-
amtsperspektive, Sichtweise der Eltern,
Teamstrukturen); gleichzeitig weisen die
Autoren (LWV 1998: 13) jugendamt-
lichen Definitionsprozessen eher eine se-
kundäre Bedeutung bei:

»Die herausragende Bedeutung der so-
zialstrukturellen Bedingungen darf nun
natürlich nicht so verstanden werden,
dass andere Einflussfelder – etwa Defini-
tions- und Entscheidungsprozesse in ei-
nem Jugendamt – deshalb bedeutungslos
wären. Bemerkenswert ist aber dies: Of-
fensichtlich liegt hinter solchen Prozessen
eine Folie harter sozialer Wirklichkeit, die
den Bedarf an Fremdunterbringungen in
erster Linie beeinflusst. Diese Erkenntnis
verweist auch darauf, dass der gelegent-
lich anzutreffende Verdacht, die Jugend-
hilfe definiere eher leichtfertig und nach
eigenem Gusto ihren Handlungsbedarf,
kaum der Realität entspricht.«

Die Autoren (LWV 1998: 17) konnten
dann auch infolge dieser als »schillernd«
bezeichneten Versuche einer stringenten
Durchsetzung jugendamtlicher Perspekti-
ven bezogen auf die Gesamtheit der
untersuchten 22 Jugendämter keinen
Hinweis auf einen Zusammenhang zwi-
schen Aushandlungsstrategien und Fremd -
unterbringungseckwerten der Kreise fest-
stellen.

Seit einigen Jahren hat sich die Auf-
merksamkeit in der Fachdiskussion je-
doch hin zu Fragen der Konstruktion von
Bedarfslagen verschoben. Merchel (2003:
4) stellt dazu fest: »Die Art und Weise je-
doch, wie Akteure mit diesen sozialstruk-
turellen Bedingungen umgehen, in wel-
cher Weise sie diese wahrnehmen und
welche Schlussfolgerungen für Handlun-
gen sie aus diesen Wahrnehmungen ablei-
ten, kann, wie wir aus einer einfachen Be-
trachtung des Handlungsalltags in unter-
schiedlichen Regionen wissen, sehr
verschiedenartig sein.«

Eger (2008) hat Lernprozesse eines
kommunalen Jugendamtes in den Jahren
1992–2002 nachgewiesen, die auf eine
Änderung unterschiedlicher Haltungen
sowie Arbeitsweisen und Arbeitsbedin-
gungen schließen lassen, die nicht zuletzt
für Entscheidungen um Hilfen zur Erzie-

hung ihre Relevanz erweisen. Mit dem ju-
gendamtlichen Lernen ging eine deutliche
Veränderung der Inanspruchnahme von
Hilfen zur Erziehung einher: von einer
anfänglich überwiegenden Gewährung
von stationären zu ambulanten und teil-
stationären Hilfen.

Die veränderten Wissensbestandteile
äußern sich in einem Bewusstsein um ei-
gene Steuerungspotentiale, der Lokalisie-
rung von Entscheidungskompetenz, der
Regionalisierung sozialer Dienste, der
Zugangsschwelle ambulanter Hilfen zur
Erziehung sowie in Konflikten um die
Deutungshoheit bei den Hilfen zur Erzie-
hung.

Entdeckung eigener
Steuerungspotentiale

Die Frage um die Durchsetzung der Ju-
gendamtsperspektive ist unmittelbar mit
dem Aspekt der Steuerung zu verbinden.
Merchel (2003: 4) betont zwar, dass die
zu beeinflussenden Faktoren viel zu kom-
plex und beweglich seien, als dass eine
»sichere« Vorhersage von Ursache und
Wirkung erfolgen könne. Sobald die
Steuerung der Hilfen zur Erziehung the-
matisiert werde, gehe es immer um strate-
gische Entscheidungen, deren Auswir-
kungen nicht sicher vorhersagbar seien.
Der Autor (2003: 5) weist darauf hin,
dass die handelnden Akteure in der Ju-
gendhilfe auf diesen Aspekt des Glaubens
an die eigenen Steuerungsmöglichkeiten
trotzdem nicht verzichten würden. Ganz
im Gegenteil sei »die Versuchung groß,
Zweifel um die Technisierbarkeit der
Steuerung in personverändernden Hand-
lungsfeldern zu umgehen und stattdessen
die vermeintliche Wirkung des eigenen
Handelns in den Vordergrund der Be-
trachtung zu rücken«.

Die Untersuchung von Eger (2008)
über den Wandel der Inanspruchnahme
von Hilfen zur Erziehung eines kommu-
nalen Jugendamtes unterstützt Merchels
These. Die Ergebnisse zeigen beispiels-
weise, dass in dem untersuchten Jugend-
amt zunächst die Position dominierte,
dass die Anzahl der Kinder und Jugend-
lichen in Heimerziehung Resultat schick -
salhafter, personenbezogener Entwick -
lungen ist. Nachdem jedoch eine ver-
meintlich hohe Anzahl Minderjähriger
aus fachlichen und finanziellen Gründen
aus dem politischen Raum kritisiert wur-

de, änderte die Verwaltung die Ursachen-
zuschreibung. Die darauf folgende Sen-
kung der Fallzahlen Heimerziehung wur-
de auf den Ausbau ambulanter Hilfen zur
Erziehung zurückgeführt.Das Jugendamt
lernte also, die Höhe der Fallzahlen nicht
als schicksalhaft bedingt, sondern als Fol-
ge der Steuerungsbemühungen der Orga-
nisation zu bewerten.

Wer über Hilfen zur Erziehung
entscheidet

Die Verwaltungen der Jugendämter
nehmen im Rahmen des auf den Einzel-
fall bezogenen Hilfeplanverfahrens zen-
trale Verantwortung wahr. In den unter-
schiedlichen Phasen des Verfahrens sind
formelle Voraussetzungen zu beachten.
So ist beispielsweise gemäß § 36 Abs. 2
SGB VIII die Entscheidung über die im
Einzelfall angezeigte Hilfeart im Zu-
sammenwirken mehrerer Fachkräfte zu
treffen.

Die Untersuchung offenbarte Wider-
spruch und Lösungsversuche zwischen
den Ansprüchen der Linienorganisation
und fachlich-pädagogischen Standards.
Das untersuchte Jugendamt stellte mit der
anfänglichen Bestimmung, dass die Ent-
scheidung über die Gewährung von Hil-
fen zur Erziehung von einer Person gefällt
wird, Verbindlichkeit her. Diese Entschei-
dung bedeutete gleichzeitig eine örtliche
Asymmetrisierung, d. h. die Lokalisie-
rung der Entscheidungskompetenz, in
diesem Fall bei einer Person. Darüber hin-
aus verzichtete die Organisation in die-
sem anfänglichen Stadium auf eine in-
haltliche Asymmetrisierung, beispiels-
weise im Hinblick auf die Fachlichkeit
von Entscheidungsverfahren.

Im Weiteren verlagerte das Jugendamt
jedoch die Entscheidungszuständigkeit
von einer Person auf ein Team. Die somit
neu lokalisierte Zuständigkeit wurde
diesmal inhaltlich mittels Zielen begrün-
det. Ziele als mögliches Element inhalt-
licher Asymmetrisierung stellen den Ver-
such dar, die Selektivität des Systems zu
konkretisieren und gleichzeitig weiter zu
stabilisieren. Im vorliegenden Beispiel
wurde also die Erwartung konkretisiert,
unter Maßgabe bestehender Rahmenbe-
dingungen Fachlichkeit zu gewährleisten.
Ziele (hier: Fachlichkeit) legen damit
nicht nur die Bedingungen für die Rich-
tigkeit einer einzelnen Entscheidung fest;
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durch sie entstehen Pfade, nach denen
ganze Entscheidungsketten ablaufen kön-
nen.

Die Organisation lernte somit, dass in-
folge der inhaltlichen und örtlichen (Neu-)
Bestimmung der Entscheidungsverant-
wortung Ziele langfristig realisiert wer-
den können. Entscheidungskompetenz
blieb nicht an eine Person singulär gebun-
den, sondern wurde mit dem Führungs-
team auf eine breitere Basis gestellt.

Aufbauorganisation in
Bewegung

Organisationen in der Jugendhilfe müs-
sen auf den Umstand reagieren, dass ih-
nen die Bedingungen, unter denen sie ihre
Autonomie auszuüben vermögen, von
der Gesellschaft entzogen werden kön-
nen. Vor diesem Hintergrund wird die
These nachvollziehbar, dass der Bestand
einer Organisation von einer pauschalen
gesellschaftlichen Bestätigung der Not-
wendigkeit ihrer Produkte abhängig ist
(vgl. Kuper 2004: 145). Dahinter verber-
gen sich komplexe Aushandlungsprozes-
se, die Organisationen in der Jugendhilfe
mit ihrer Umwelt um Ressourcensiche-
rung und Leistungserstellung führen.

Organisationsberatung ist ein mög-
licher Beobachtungs- und Irritationsmo-
dus, mit dem beispielsweise das Verhält-
nis von Ressourcen auf der einen Seite
und Leistungserbringung auf der anderen
Seite einer Prüfung unterzogen werden
kann. Eben dieses Modus bediente sich
das zur Untersuchung stehende kommu-
nale Jugendamt. Externe Organisations-
berater erhielten den Auftrag, die unter-
suchten Dienststellen der inneren Struk-
tur und technischen Ausstattung neuesten
Organisationskenntnissen anzupassen,
Aussagen zum Personalbedarf zu treffen
sowie den Bürgerservice weiter zu opti-
mieren.

Die Organisationsberater nahmen u. a.
auf die sozialräumliche Zuordnung der
Aufgaben des Allgemeinen Sozialen Dien-
stes Bezug. Zu Beginn vertrat die Organi-

sation Vorstellungen einer zentralisti-
schen Organisation auch des Sozialen
Dienstes entsprechend dem Bedürfnis
strikter Kopplung der Interaktionsebene
an die Administrative. In der Fachdiskus-
sion erfolgte zu der damaligen Zeit deut-
liche Kritik an bürokratisch organisierter
Sozialer Arbeit (Ämterhierarchie, Arbeits-
teilung u. a.). Stattdessen erarbeiteten
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Ver-
waltungsmanagement (KGSt) und Deut-

scher Verein Vorschläge, die u. a. darauf
zielten, soziale Dienste wohngebietsbezo-
gen, umfeld- und teamorientiert zu orga-
nisieren. Das Prinzip der Teamarbeit ziel-
te anstelle der Hierarchie auf kollegiale
Arbeitsbeziehungen, um die Verantwor-
tung für schwierige und weitreichende
Entscheidungen der Gruppe zu übertra-
gen.

Nach und nach war das untersuchte Ju-
gendamt bereit, dezentrale Formen der
Arbeitsorganisation für die sozialen Dien-
ste zu entwickeln und damit tradierte Or-
ganisationsgrundsätze aufzugeben, um
primär sozialpädagogisch-fachliche und
betriebswirtschaftliche Ziele zu erreichen.

In dem Beispiel lernte die Organisation,
dass Elemente einer dezentralen Aufbau-
organisation aus fachlichen und monetä-
ren Gründen angemessen sein können.

Veränderungen von
Zugangsschwellen

Die Operative ist der Bereich innerhalb
von Organisationen, in dem deren Prä-
missen praktisch umgesetzt werden. De-
ren Umsetzung erfordert von den Akteu-
ren die situative Beurteilung bestimmter
Ereignisse im Lichte einer vorgängig auf-
gestellten Entscheidung. Wenn von dem
Mitarbeiter einer Verwaltung also erwar-
tet werden kann, dass seine Rolle in der
Operative durch die Mitgliedschaft in der
Organisation bestimmt ist, so gehört zu
dieser Rolle gleichzeitig die Entwicklung
von Zufallssensibilitäten für unvorherge-

sehene Ereignisse, die Auswirkungen auf
die Anwendbarkeit der Deutungsmuster
haben.

Der Mitarbeiter im Allgemeinen Sozial-
dienst muss also im Anschluss an die Fest-
stellung eines möglichen Bedarfs klären,
ob erstens für eine Hilfe zur Erziehung
Kapazitäten zur Verfügung stehen und
zweitens, ob die Organisation dem Klien-
ten für diese Hilfeform einen Zugang er-
möglicht.

In diesem Zusammenhang wird oft-
mals der Begriff der Niederschwelligkeit
bemüht. Denn ebenso wie in anderen Be-
reichen der Sozialarbeit lassen sich auch
in der Jugendhilfe die Hilfeformen nach
der »Schwellenhöhe« differenzieren. Die
Schwelle markiert dabei die Vorausset-
zungen, die Klienten erfüllen müssen, um
ein Angebot in Anspruch nehmen zu kön-
nen. Im Hinblick auf die Sozialpädagogi-
sche Familienhilfe wurde für den Jugend-
amtsbezirk des zur Untersuchung stehen-
den Jugendamtes der Zugang an die
Voraussetzung gebunden, dass diese am-
bulante Hilfeform nicht als letzte Mög-
lichkeit vor einer Fremdunterbringung
oder einem Sorgerechtsentzug zur An-
wendung kommt. Genau diese Schwel-
lenhöhe verhinderte jedoch zunächst eine
umfassende Bedarfsdeckung innerhalb
des Jugendamtsbezirks. Die Zielsetzung
eines Vorrangs familienergänzender
Maßnahmen vor Herausnahme und
Fremdunterbringung war nur infolge ei-
ner Senkung der Schwellenhöhe für den
Zugang zur Sozialpädagogischen Fami-
lienhilfe möglich. Eine entsprechende
Veränderung im Sinne einer Nieder-
schwelligkeit wurde dann umgesetzt.

Die Organisation lernte also vorlie-
gend, dass der Vorrang ambulanter Hil-
fen gegenüber Fremdunterbringungen
eine Senkung des Zugangsniveaus aufsei-
ten der erstgenannten Hilfeform erfor-
dert.

Wer die Deutungshoheit erhält

Für die Ausprägung des organisations-
spezifischen Kommunikationsbereichs ist
in hohem Maße die Zugehörigkeit der
Organisation zu einem gesellschaftlichen
Teilsystem von Relevanz. Mit der Ein-
gliederung einer Organisation in ein Teil-
system erfolgt die Ausrichtung nach ihrer
Funktion sowie die Zuordnung zu dessen
Kommunikationsbereich.

»Hilfeformen lassen sich nach
ihrer ›Schwellenhöhe‹ für die
Klienten unterscheiden«
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Das untersuchte Jugendamt folgte im
Hinblick auf die Deutung geeigneter und
notwendiger Hilfen zur Erziehung zu Be-
ginn des Lernprozesses zunächst noch
weitgehend der argumentativen Begrün-
dung aus dem medizinischen Kommuni-
kationsbereich. Die Ausgangslage für ein
organisationales Gesichtswahren (»Facet-
te«) gegenüber der gesellschaftlichen Um-
welt sowie die Steuerung des operationa-
len Bereichs verweisen im vorliegenden
Beispiel zunächst auf eine Indifferenz so-
zialpädagogischer Positionen gegenüber
Vorgaben aus dem medizinischen Teilsys -
tem.

In der Folge war das untersuchte Ju-
gendamt jedoch in der Lage, die geeigne-
te und notwendige Hilfe nicht mehr an
die Empfehlung der Mediziner zu kop-
peln, sondern erhielt mit der Ent-
wicklung von Programmen (beispiels-
weise mit einer Konzeptionen über sozi-
alpädagogische Diagnostik) eigene
Bezugsgrößen. Mit der Entscheidung für
ein Programm wird eine Abgrenzung zu
anderen Kommunikationsbereichen er-
möglicht und gleichzeitig eine organisa-
tionsintern verfügbare Orientierungs-
grundlage erstellt, die in den Entschei-
dungen fortlaufend mit den Absichten
der Jugendhilfe und den Bestandsvoraus-
setzungen der Organisation in Abstim-
mung gebracht wird.

Die Organisation lernte in der Ausein-
andersetzung mit dem Einzelthema, sich
in Fragen der Deutung geeigneter und
notwendiger Hilfen gegenüber den orga-
nisierten Systemen eines anderen gesell-
schaftlichen Teilbereichs, hier den Emp-
fehlungen der Ärzte der Kinder- und
 Jugendpsychiatrie, mithin des medizini-
schen Systems, abzugrenzen.

Schluss

Die Beispiele weisen Lernprozesse eines
Jugendamtes nach. Gleichzeitig offenba-
ren diese die Dominanz von Organisa-
tionsinteressen im Hinblick auf Entschei-
dungsprozesse bei den Hilfen zur Erzie-
hung. Das administrativ bei den Hilfen
zur Erziehung orientierte Jugendamt zeigt
nicht zuletzt, dass es die eigenen Steue-
rungsmöglichkeiten internalisiert hat.

Demgegenüber geraten Verfahren, die
die Stimme der Adressaten zu Gehör
bringen, in den Hintergrund. Dazu be-
darf es einer Haltung, die den dialogi-
schen Prozess zentral stellt und gemein-
sam mit Kindern, Jugendlichen und
 Familien Anschlüsse für einen Bildungs-
prozess in den Hilfen zur Erziehung erar-
beitet. Genau diese Themen bieten Anlass
für weitere Lernprozesse des betreffenden
Jugendamtes. ◆
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Körperschaften gewährt, sind 
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Privilegien als Kultur und Erhal-
tung des kulturellen Erbes über 
Art. 87 Abs. 3 lit. d) EGV recht-
fertigungsfähig sind.
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